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SranSportangalten. ®er SunbeSrat ig ermädgiigt, rnei«

tere prfonalfategorten beS SunbeS unb ber fonjegio«
nierten ®ranSportangalten bem ©efet) ju untergellen.
3taf eine bejügltcge Anfrage erflarte ber ^Referent auS-
brûdtlidg, bag aucg bte Çetmarbeit In ben ©eltnngSbe*
reidg be§ ®efet)eS gehöre, benn e§ banble ficg bei bet
Heimarbeit niegt um eine bem ©ewerbe gegenfägltdge
©rwerbSfategorte, fonbern einfach um etne befonbere Se=

trlebsform beë ©ewerbeS ober ber ^nbugrle.
2lis Segrltnge im ©inne beS ©eftgeS gelten, unter

Sotbegalt ber gefefcltcgen Segimmungen über baS 3Rtn*
begalter, bie auS ber pimarfdgulpgtcgt entlaffenen 2Rtn-
berjügrigen, bte in einem öffentlichen ober prioaten Se«
trteb arbeiten, um einen beffimmten, unter baS ©efet)
faHenben Setuf ju erlernen. ®auert bie 3luSbilbung
weniger als etn Shbr, fo Itegt feine SetufSlegre im ©inne

* beë ©efegeS oor. SBirb ein Ehrling tjolljäfjrig, fo unter«
liegt baS SegsoergältniS bis jum ïïblauf ber Segelt
weiterhin ben Sorfdgriften beë ©efegeS.

®aS SRedgt jur SegrlingSgaltnng tft baoon abhängig,
bag ber SRetger unb bie prfonen, benen bte SluSbil«
bung beS SigrltngS angelm gegeben ift, bafür ©ewägr
bieten, bog Segtlinge in bem betreffenben Setrieb ogne
gefnnbgeitltdge unb ffttlidge ©efägrbung fad&gemäg auS>

gebilbet werben. SRedgt jur SegrlingSgaliung fann
oorübergegenb ober bauernb entzogen werben, wenn btefe

Sebtngung ntdbt erfüllt ift. ©ntfprecbenbe Segimmungen
forgen bafür, bag bie fogenannte SegtllngSjüdgteret gefeg
lieg befämpft werben fann. ®en SerufSoerbünben ift
babei ein weifgebenbeS ÜRitfprad&erecgt geffegert. ©enaue
aSorfcgriften regeln aueg bte aiuffteüung beS SegroertrageS
naeg gorm unb Qngalt, ebenfo bte Slblegung unb bte

Drganifation ber Segrabfcglugptüfung. ®te fßgitgten
unb SR.cgte beS S grmeigetS unb beS SegrlingS jinb flat
unb etnbeutig umfegtieben. (©eglug folgt.)

Absatzförderung durch BescbfcKung

der Schweizer Mustermesse.
(SRitpeteilt.)

®le fdgarfe wirtfdgaftlidge Konfurrenj jwtngt immer
megr audg ju gtögerer ©pgematif im Serfauf.
gortfdgrittlldg gefügrte Setrtebe ffnb bemügt, ben gufatl
naeg SRöpltcgfett ju begrenzen. Sorgfältig werben bie

fremben ©tngüffe auf bem 9Rarft ftubtert unb in gün«

ftigem ©tnne für ben betrieb oerwenbet, um bireft ober

inbireft ben Umfag ju ergögen unb baS 2lbfaggebtet ju
erweitern.

2US moberne SBirtfdgaftStngitution ift bie ©ig weiter
äRugermeffe berufen, bem gabrifanten ein nüglicgeS

Hilfsmittel jur 2lbfagförberung ju fein. ®le Shffebe
teiligung gibt bte SRöglidgfeit planmäg'ger Sttrbeit. ®te
öfonomifdge ©ignung ber 3Reffe Hegt tn ber gufammen'
faffung, igrer bewegenben unb tretbenben Kraft.

®ag unfere ©tgweijer SRuftermeffe ber wirlfcgaft»
liegen aSroçiS bient, unabgängig oon ber Konjunfturlage,
bas bemetft bte fegr anïegnlicge ßagl ber feit 1917

tegelmägtg auSgellenben girmen oetfdjlebenger
tranigen. Qeber gabritationSjweig gat alfo SReffeintet«
effen, mtnbeftenS im H^bltcf auf popaganba=lftionen.
©rog ift bte 3agl ber Setrtebe, bie oon ber gwedfmägig«
feit ber SRuftermeffe überzeugt ffnb, ogne ficg alljägrlleg
an ber Serangaltung ju beteiligen ; ffe ftnb immer wieber
als IKuSfteQer ba, wenn SReugeiten auf ben SUÎarft

gebradgt werben foQen. ®te SReffe ig ganj befonberS
geeignet, neue gabrifate unb SBerbeftetungen rafig einem

grogen QntereffentenfreiS befannt ju maegen. Hto wirb
ja beretts trabttioneü ber gortfegritt gefudgt.

®te ©tgweijer SRuftetmefje ig jebeS 3«gï fût unfer
ganjeS ßanb etne neue wirtftgaftlicge Ättraftion
ergen StangeS. Qebe 3Reffeoeiangaltung bebeutet wteber

gegetgerte Iftioität beS oolfSwirtfcgaftltcgen ©etrtebeS,

©ewtnnung neuer 3lbfagmöglicgfetten, 2Berbeetfolge, 2tn«

fporn ju probuftioen unb orgauifalorifigen Segletgungen.

Sd)bni)ctt uttb 3iüechmäfetgUett

nott hobest« uttb 3BanbbeIägett.
Sammlung auSgefitgrter 31tbetten oon SSillerot) & Sotg.

aSiHerop & SBocg, Keramifcge SEBerfe 31. ©., ©eneral«
bireftion ®reSben 21. 24, überrelcgen ber gadgwelt etn
tteueS 23ilbet=5Betf auSgefügrter 2lrbeiten igrer fämtlidjen
gabrifen. 137 Kungblätter, fag jebeS tn einem anberen
Farbton unb einjelne in farbiger Drigtnalwiebergabe
gergegellt, jeigen Höiggleigungen In ©ntwurf, 2luSfügt«
ung unb SReprobuftion. gut bie Serögentlicgung biefer
Sammlung wirb ber SKrcgiteft wte jeber gteunb fera«
mifeger Söeläge ber H^rauSgebertn banfbar fetn, unb für
bte gliefenteignif ig bamit etn neues SBetf gefegagen
werben, baS ben 23. & 23. ©rjeugnigen jweifeüoS oiele
neue greunbe juffigren wirb.

QebeS einzelne SBilb ig mit ©rläuterungen über baS

sur 2luSfÜgrung oerwenbete SRaterial, ob aus bem SBerf
ÜRettlacg, iRerjig, ®teSben, ®änifdgburg, 23reSlau=®t.<

Sga ober Sonn gammenb, nnb mit 2lngaben beS ent«

werfenben 2lrcgiteften unb ber auSfügrenben Sauabteil«
ung ber gitma oerfegen. ®te 2RateriaIbejel<gnung wirb
jebem Saufaigmann erwünfigt fein, ber ftdg tn baS SBefen
Der feramifegen Setfleibung einfügten will.

Um nur einen 2lngalt jit geben über bie iReitggaltig«
fett beS 2BerfeS, feien folgenbe SermenbungSgebtete naig
bem QngaltSoerjeicgntS aufgejägU: Haß«"« ®telen, ©tu«
gänge, Steppengäu)er, ïfitumragmungen, SGBtntergärten,
Sabejimmer, Küdgen, H«ijfSrpetoetlteibungen, Srunnen,
®enfmüler, figürltdger ©cgmudE, gagabenfegmuef, Sabe»
angalten, Kirnen, Kranfenangalten, Saboratorten, Sag«
gütten, 23etfaufSräume für Sadtwaren, gletfdgmaren, ®e«

Hfatigen, gifdge n. a., gewerblidge SrbeitSräume, Qn«
bugrteanlagen (Srauereien, Stutfabrifen, Kcaftjentralen,
ißapterfabrifen), SerfegrSeinridgtungen (XunnelS, Unter«
giunbbagngöfe) ufw.

9Ran erfennt gier wteber einmal bie unbegrenzte
SRannigfaltigfeit ber Serwenbung feramifdger Patten
unb oon Saufetamif, unb bte Sielfettigfett ber po«
buftion oon SiUerop & Sodg. 2ln erger ©teile unter
ben ©rjeupntffen gnb bie ÏÏRofaif gupobenplatten ju
nennen. ®ie 2luSwagl in SÄbmegungen unb gatben ig
fo grog, bag eS ©renjen ber Serwenbung wogl faum
geben bürfte. ®te Setfptele bieten unetfdgöpgidge 2lnteg«
ungen. Kletnmofaif gnb oiele Setfptele gegeben, audg
tn Setbtnbung mit anbern Pcrttem jeipt gdg ber
gagbobenbelag in Kletnmofaif für Sreppengäufer, Hallen
unb Säber als Selag oon grögter ©cgöngett unb ju<
gleicg Btoedmagigfeit, ba er gletcgjettig jebe ©idgerung
gegen 'HuSpleiten bietet.

Qn SBanbpIatten ig bet IRei'gtum in S. & S.«
©rjeupnigen fdgter unerfcgöpfltdg. gßanbplatten auf ©tetn«
gutfdgerben, farblos, farbig glafiert ober mit Kungglafur,
2Banbplatten auf ©dgamottefdgerben, farblos, farbig gla«
gert ober mit Kungglafur oerfegen, bieten tn igren
Pagoerfdglebengeiten unb unjägltgen garbabgufungen
unabfegbare 9Rögli«gfeiten ber Serwenbung ; jebeS Slatt
in ber Sammlung ig etn SRugerbeifptel.

St,. 4« M»str. schwetz. v-mdw. Zetttmg („MeisterMaw?

Transportanstalten. Der Bundesrat ist ermächtigt, wei-
tere Personalkategorien des Bundes und der konzessio-
nterten Transportanstalten dem Gesetz zu unterstellen.
Auf eine bezügliche Anfrage erklärte der Referent aus-
drücklich, daß auch die Heimarbeit in den Geltungsbe-
reich des Gesetzes gehöre, denn es handle sich bei der
Heimarbeit nicht um eine dem Gewerbe gegensätzliche
Erwerbskategorie, sondern einfach um eine besondere Be-
triebe form des Gewerbes oder der Industrie.

Als Lehrlinge im Sinne des Gesitzss gelten, unter
Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen über das Min-
destalter, die aus der Primarschalpfl-cht entlassenen Min-
derjährigen, die in einem öffentlichen oder privaten Be-
trieb arbeiten, um einen bestimmten, unter das Gesetz

fallenden Beruf zu erlernen. Dauert die Ausbildung
weniger als ein I -hr, so liegt keine Berufslehre im Sinne

' des Gesetzes vor. Wird ein Lehrling volljährig, so unter-
liegt das Lehrverhältnis bis zum Ablauf der Lehrzeit
weiterhin den Vorschriften des Gesetzes.

Das Recht zur Lehrltngshaltung rst davon abhängig,
daß der Meister und die Personen, denen die Ausbil-
dung des Lehrlings anheim gegeben ist, dafür Gewähr
bieten, daß Lehrlinge in dem betreffenden Betrieb ohne
gesundheitliche und sittliche Gefährdung fachgemäß aus-
gebildet werden. Das Recht zur Lehrlingshaltung kann
vorübergehend oder dauernd entzogen werden, wenn diese

Bedingung nicht erfüllt ist. Entsprechende Bestimmungen
sorgen dafür, daß die sogenannte Lchrltngszüchterei gesetz

ltch bekämpft werden kann. Den Berufsverbänden ist
dabei ein weitgehendes Mitspracherecht gesichert. Genaue
Vorschriften regeln auch die Aufstellung des Lehroertrages
nach Form und Inhalt, ebenso die Ablegung und die

Organisation der Lehrabschlußprüfung. Die Pflichten
und R.chte des L hrmeisters und des Lehrlings sind klar
und eindeutig umschrieben. (Schluß folgt.)

Hbtalâaerung âurck veschldmng
0er Schweizer Muttermene.

(Mitgeteilt.)

Die scharfe wirtschaftliche Konkurrenz zwingt immer
mehr auch zu größerer Systematik im Verkauf.
Fortschrittlich geführte Betriebe sind bemüht, den Zufall
nach Möglichkeit zu begrenzen. Sorgfältig werden die

fremden Einflüsse auf dem Markt studiert und in gün-
stigem Sinne für den Betrieb verwendet, um direkt oder
indirekt den Umsatz zu erhöhen und das Absatzgebiet zu
erweitern.

Als moderne Wirtschaftsinstitution ist die Schweizer
Mustermesse berufen, dem Fabrikanten ein nützliches

Hilfsmittel zur Absahförderung zu sein. Die Messebe

teiligung gibt die Möglichkeit planmäßiger Arbeit. Die
ökonomische Eignung der Messe liegt in der Zusammen-
fafsung, ihrer bewegenden und treibenden Kraft.

Daß unsere Schweizer Mustermesse der wirtschaft-
lichen Praxis dient, unabhängig von der Konjunkturlage,
das beweist die sehr ansehnliche Zahl der seit 1917

regelmäßig ausstellenden Firmen verschiedenster

Branchen. Jeder Fabrikationszwetg hat also Messeinter-
essen, mindestens im Hinblick auf Propaganda-Aktionen.
Groß ist die Zahl der Betriebe, die von der Zweckmäßig-
keit der Mustermesse überzeugt sind, ohne sich alljährlich
an der Veranstaltung zu beteiligen; sie sind immer wieder
als Aussteller da, wenn Neuheiten auf den Markt
gebracht werden sollen. Die Messe ist ganz besonders
geeignet, neue Fabrikate und Verbesserungen rasch einem

großen Interessentenkreis bekannt zu machen. Hier wird
ja bereits traditionell der Fortschritt gesucht.

Die Schweizer Mustermesse ist jedes Jahr für unser
ganzes Land eine neue wirtschaftliche Attraktion
ersten Ranges. Jede Messeoeranstaltung bedeutet wieder
gesteigerte Aktivität des volkswirtschaftlichen Getriebes,

Gewinnung neuer Absatzmöglichketten. Werbeerfolge, An-
sporn zu produktiven und organisatorischen Bestleistungen.

Schönheit und Zweckmäßigkeit
von Boden- und Wandbelägen.

Sammlung ausgeführter Arbeiten von Villeroy â Boch.

Villervy à Boch. Keramische Werke A. G, General-
direktion Dresden A. 24, überreichen der Fachwelt ein
neues Bilder-Werk ausgeführter Arbeiten ihrer sämtlichen
Fabriken. 137 Kunstblätter, fast jedes in einem anderen
Farbton und einzelne in farbiger Originalwtedergabe
hergestellt, zeigen Höchstleistungen in Entwurf, Ausführ-
ung und Reproduktion. Für die Veröffentlichung dieser
Sammlung wird der Architekt wie jeder Freund kera-
Mischer Beläge der Herausgebertn dankbar sein, und für
die Fltesentechnik ist damit ein neues Werk geschaffen
worden, das den V. à B.-Erzeugnissen zweifellos viele
neue Freunde zuführen wird.

Jedes einzelne Bild ist mit Erläuterungen über das
zur Ausführung verwendete Material, ob aus dem Werk
Mettlach. Merzig, Dresden, Dänischburg, Breslau-Dt.-
L ssa oder Bonn stammend, und mit Angaben des ent-
werfenden Architekten und der ausführenden Bauabteil-
ung der Firma versehen. Die Materialbezeichnung wird
jedem Baufachmann erwünscht sein, der sich in das Wesen
der keramischen Verkleidung einfühlen will.

Um nur einen Anhalt zu geben über die Reichhaltig-
kett des Werkes, seien folgende Verwendungsgebtete nach
dem Inhaltsverzeichnis aufgezählt: Hallen, Dielen, Ein-
gänge, Treppenhäuser, Türumrahmungen, Wintergärten,
Badezimmer, Küchen, Heizkörperverkleidungen, Brunnen,
Denkmäler, figürlicher Schmuck, Fafladenschmuck, Bade-
anstalten, Kirchen, Krankenanstalten, Laboratorien, Gast-
stätten. Verkaufsräume für Backwaren, Fleischwaren, De-
likakssen, Fische u. a., gewerbliche Arbeitsräume, In-
dustrteanlagen (Brauereien, Brotfabriken, Kraftzentralen,
Papierfabriken), Verkehrsetnrichtungen (Tunnels, Unter-
grundbahnhöfe) usw.

Man erkennt hier wieder einmal die unbegrenzte
Mannigfaltigkeit der Verwendung keramischer Platten
und von Baukeramik, und die Vielseitigkeit der Pro-
duktion von Villeroy â. Boch. An erster Stelle unter
den Erzeugnissen sind die Mosaik Fußbodenplatten zu
nennen. Die Auswahl in Abmessungen und Farben ist
so groß, daß es Grenzen der Verwendung wohl kaum
geben dürfte. Die Betspiele bieten unerschöpfliche Anreg-
ungen. In Kleinmosaik find viele Beispiele gegeben, auch
in Verbindung mit andern Platten. Es zeigt sich der
Fußbodenbelag in Kleinmosaik für Treppenhäuser, Hallen
und Bäder als Belag von größter Schönheit und zu-
gleich Zweckmäßigkeit, da er gleichzeitig jede Sicherung
gegen Ausgleiten bietet.

In Wandplatten ist der Reichtum in V. à B-
Erzeugnissen schier unerschöpflich. Wandplatten auf Stein-
gutscherben, farblos, farbig glasiert oder mit Kunstglasur,
Wandplatten auf Schamottescherben, farblos, farbig gla-
stert oder mit Kunstglasur versehen, bieten in ihren
Moßverschiedenheiten und unzähligen Farbabstufungen
unabsehbare Möglichkeiten der Verwendung; jedes Blatt
in der Sammlung ist ein Musterbeispiel.
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